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Begründung und Erläuterung zur Außenbereichssatzung „Wimmstraße“ 
 

I. Allgemeines 

Der Stadtrat Vilshofen hat die Aufstellung einer Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB in 

seiner Sitzung am 25.08.2022 beschlossen.  

 

Die in der Außenbereichssatzung abgegrenzte Fläche umfasst den bereits bisher weitgehend 

bebauten zentralen Siedlungsbereich von der Wimmstraße. Der räumliche Geltungsbereich für die 

Außenbereichssatzung ist gemäß Planeintrag im zeichnerischen Teil abgegrenzt.  
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II. Anlass und Bedarf für die Aufstellung 

Mit dem Erlass einer Außenbereichssatzung soll der Bestand der vorhandenen Bebauung und 

mögliche künftige Bebauungen im vorliegendem Satzungsgebiet geregelt werden.  

 

Durch eine Außenbereichssatzung kann eine erleichterte planungsrechtliche Zulässigkeit von 

Wohnzwecken dienenden Vorhaben hergestellt werden. Diesen Vorhaben kann im Geltungsbereich 

nicht entgegengehalten werden, dass sie den Darstellungen des Flächennutzungsplans über Flächen 

für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung einer Splittersiedlung 

befürchten lassen.  

 

Im Bereich der zukünftigen Außenbereichssatzung ist bereits eine Wohnbebauung von einigem 

Gewicht vorhanden. Zudem besteht im Geltungsbereich ein baulicher Zusammenhang, der derzeit 

vier Wohngebäude umfasst. Das hier definierte Satzungsgebiet ist mit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung vereinbar, da der räumliche Geltungsbereich nicht über die vorhandene 

Siedlungsstruktur hinausgreift, sondern lediglich die in der Örtlichkeit ablesbare Struktur ergänzt.  

 

Ziel der Planung ist somit eine begrenzte bauliche Entwicklung im Sinne einer Schließung von einer 

vorhandenen Baulücke.  

 

Die nach § 35 Abs. 6, Satz 4, Nr. 2 und 3 BauGB genannten Umweltbelange werden nicht 

beeinträchtigt.  

 

Im Bereich sind folgende Gebäude vorhanden bzw. sollen neu erstehen: 

- Vier best. Wohngebäude mit Nebengebäuden  

- Ein neugeplantes Wohngebäude mit Nebengebäude 

 

Somit sind die Voraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB für eine Außenbereichssatzung erfüllt.  

 

 

 

III. Lage des räumlichen Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichssatzung liegt südlich von Seestetten. 

Die betroffenen Teilflächen sind die Flurnummern 421/10, 302/11, 425/3, 425, 425/14, 424, 427 und 

420/3 der Gemarkung Sandbach.  

 

Er umfasst eine Fläche von ca. 6200 m² und orientiert sich an der vorhandenen Bebauung, um ein 

Ausweiten der Siedlung in den Außenbereich zu verhindern.  
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IV. Planungsinhalt 

Mit der Außenbereichssatzung sollen die bestehenden Gebäude einer geordneten Bebauung 

zugeführt und die Errichtung von wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 

ermöglicht werden.  

 

Die Entwicklungsmöglichkeiten werden durch die Nutzungsbeschränkung auf freistehende 

Einzelhäuser mit max. 2 Wohneinheiten oder Doppelhäuser mit max. 1 Wohneinheit pro 

Doppelhaushälfte beschränkt. Die Grenzziehung für die Außenbereichssatzung kann der 

Planzeichnung entnommen werden.  

 

 

V. Eigentumsverhältnisse 

Der Planungsbereich ist mit Ausnahme der Verkehrs- und Erschließungsflächen vollständig in 

Privatbesitz. Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

 

 

VI. Erschließung 

Die „Wimmstraße“ durchquert den Geltungsbereich der Außenbereichssatzung in Nord – Süd 

Richtung und erschließt diesen dadurch ausreichend. Die neugeplante Bebauung kann an die 

öffentliche Kanalisation sowie an die bestehende Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. 

 

Das anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu sammeln und als Brauchwasser zu nutzen oder 

über geeignete Einrichtungen (z.B. Mulden, Rigolen oder Sickerschächte) zu versickern. Bei der 

Versickerung sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungverordnung und die 

technischen Regeln zum Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser zu beachten. Aus der 

zusätzlichen Bebauung darf sich keine Verschlechterung angrenzender Gewässer ergeben. Dies ist im 

Baugenehmigungsverfahren aufzuzeigen. 

 

Zur Verringerung des Niederschlagwassers wird empfohlen, das Niederschlagwasser in einer 
geeigneten Zisterne zu puffern und als Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) zu verwenden.  
 

Insbesondere in Hanglagen wird empfohlen, die Gebäude konstruktiv so zu gestalten, dass infolge 

von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann. 

 

Der Strom / Telefonanschluss ist an die bestehenden Leitungen der jeweiligen 

Versorgungsunternehmen möglich.  

Die Abfallentsorgung erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften über den ZAW Donau-Wald. Die 

Abfallentsorgung erfolgt über die Wimmstraße.  

 

 

VII. Eingriffsregelung 

Die Abhandlung der Eingriffsregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durchzuführen 

und geeignete Maßnahmen zur Kompensation festzulegen. Es ist bei jedem Einzelbauvorhaben 

separat zu prüfen, ob und in welcher Höhe Ausgleichsmaßnahmen notwendig sind.  
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Verfahrensvermerke
l. Der Stadtrat der Stadt Vilshofen an der Donau hat in der Sitzung vom 25.08.2022

gem. § 35 Abs. 6 BauGB die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Wimmstraße"
beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.11.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

^^
'f.( ^

2. Zu dem Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 07.11.2022 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
28.11.2022 bis 30.12.2022 beteiligt.

3. Der Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 07.11.2022 wurde mit der
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.11.2022 bis 30.12.2022
öffentlich ausgelegt.

4.

5.

6.

7.

Der Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 07.11.2022 wurde mit der
Bekanntmachung vom 14.01.2023 ergänzend in der Zeit vom 16.01.2023 bis 03.02.2023
öffentlich ausgelegt.

Die Stadt Vilshofen an der Donau hat mit Beschtuss des Stadtrates vom 16.02.2023
die Außenbereichssatzung gem. § 10 Abs. l BauGB in der Fassung vom 16.02.2023
als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt

Vilshofen an dej..Dona de
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Florian Garns (l. Büj^ermeister)
1 8. MRZ. 2023

Der Satzungsbeschluss wurde am ..^....................... gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht. Die Außenbereichssatzung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die Außenbereichssatzung ist
l und 2 BauGBunddie§§

Vilshofen ap^e/1
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in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz
215 BauGB wird hingewiesen.

0. MR2. 2023
y".>f

fSM^

Florian Garrjs (l. Bürgermeister)
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Die Begründung i. d. Fassung vom

Architektur- und Ingenieurbüro Würmseher
Hochstraße 20, 94099 Ruhstorfan der Rott
Telefon: 08531/9315-0

1A.FEB,2023:". ist Bestandteil der Satzung.
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